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Konstanze, die eine umfangreiche ghibellinische Gefolgschaft an den 
aragonesischen Hof zieht. Die Arbeit schließt sich an eine voraus­
gehende Veröffentlichung der gleichen Verfasserin an, „Lonjuraciones 

alianzas politicas del rey Pedro de Aragon contra Carlos de Knjou 
antes de las visperas Sicilianas" (Boletin de la dcademia de historia, 
Madrid 1935, 547—602). L. L.

Eduard Sthamer, Oer Stur; der Zamilien Rufolo und della 
Marra nach der sizilischen Vesper (Kbh. d. Preutz. kikad. d. Mss., 
phil.-hist. Ulasse Nr. Z, Ihg. I9Z7). Berlin l937, de Gru^ter; IV, 
68 5. -6us den im umfangreichen Anhang zu seiner Darstellung vor­
gelegten Huellen kann 5. ohne methodische Schwierigkeiten den Be­
ginn und ungefähren verlaus eines tiefgreifenden politischen Pro­
zesses nachzeichnen, dem fünf der angesehensten Mtglieder der 
beiden mächtigen Familien Rufolo und della Marra zum Gpfer 
fielen. Rarl von Salerno, der spätere Rönig Rarl II. von Neapel- 
Anjou, hat diesen Prozeß in Abwesenheit seines Vaters vom König­
reich durchführen lassen unter entscheidender Teilnahme, wie 5. 
glaubt, seines beratenden Juristen Bartolomeo von Lapua. Die An­
geklagten und verurteilten waren hohe und höchste Zinanzbeamte 
des Königreiches; ihr Ende und das ihrer Familien brächte der Staats­
kasse ganz erhebliche Summen baren Geldes, an dem gerade beson­
derer Mangel herrschte, ein. Es kann nicht wunder nehmen, daß bei 
diesem politischen Prozeß der französischen Herrschaft gegen so hoch­
stehende eingesessene Kamillen die öffentlich bekanntgegebenen 6n- 
klagepunkte sich auf Allgemeinheiten wie „vitia", „extorsionss", 
„malivia" und andere „oriinina" beschränkten. Bis hierher sprechen 
die Quellen eindeutig und klar. Doch schon bei der Behauptung 
der Anklage, die Beschuldigten hätten den Rönig schlecht beraten, 
und zwar um eigener unrechter Gewinne willen, erheben sich 
tzragen, die sich aus dem Quellenmaterial nicht mehr beant­
worten lassen: die hohen italienischen Beamten entstammten Han­
delshäusern, die gewiß auch auf dem Wege der „sxtorsionss" 
;u der Zinanzmacht aufstiegen, die sie darstellten. Angesichts dieser 
Bedeutung der Zamilien Rufolo und della INarra und ihrer weit­
gespannten familiären und Händlerischen Beziehungen (5. erwähnt 
S. 26 ihr Florentiner „Auslandskonto") erscheint es geradezu als 
unwahrscheinlich, daß sie keine Beziehungen etwa nach Sizilien unter­
halten haben sollten. S. zitiert dazu 5. l2s. aus den l64l von L. Turri 
herausgegebenen familiengeschichtlichen Zorschungen über die della 
Marra, denen aller Wahrscheinlichkeit nach noch größere archivalische 
Quellen zur Verfügung standen als uns, hochpolitische Anklagegründe, 
die geeignet erscheinen, den Prozeh in einen unmittelbaren Zusam­
menhang mit den politischen Hintergründen der sizilianischen Vesper 
zu bringen. Ist wirklich anzunehmen, daß so bedeutende Handels-


